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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 1999 Nr.166 ausgegeben am 29. Juli 1999

Gesetz
vom 19. Mai 1999

über die Rückgabe unrechtmässig verbrachter
Kulturgüter

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich
Meine Zustimmung:

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Zweck

Dieses Gesetz dient der Durchführung der Richtlinie 93/7/EWG des
Rates vom 15. März 1993 über die Rückgabe von unrechtmässig aus dem
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern (E\VR­
Rechtssammlung: Anh. I1 - Kap. XXVIII).

An.2

Begnffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist:

a) "EWR-Abkommen": das Abkommen vom 2. Mai 1992 über den
Europäischen \Virtschaftsraum, LGBI. 1995 NI'. 68;

b) "Liechtensteinisches Kulturgut":

aa) jeder Gegenstand, der vor oder nach der unrechtrnässigen Ver­
bringung aus dem Hoheitsgebiet Liechtensrcins als Kulturgut
von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert
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eingestuft worden ist, und unter eine der VOll der Regierung in
einem Verzeichnis aufzuführenden Kategorien fällt,

hh) jeder Gegenstand, der zu öffentlichen Sammlungen gehört, die in
Inventaren von in Licchtenstcin gelegenen Museen, Archiven
oder Bibliotheken aufgeführt sind,

ce) jeder Gegenstand, der in Invel1taren kirchlicher Institmionen
aufgeführt ist, oder

dd) bewegliche Denkmäler im Sinne von An. 1 Bsl. ;1, c und cl des
Den kmJ1sc hutzgesetzes;

c) "Öffentliche Sammlungen": S;'I111l11lungen, die im Eigcmum des L:m­
des, einer Gemeinde oder einer selbständigen oder unselbständigen
Körperschaft, Anstalt oder Stifrung des öffentlichen Rechts stehen
oder zu einem heträchtlichen Teil von diesen finanziert werden.

Art. 3

ZustdlJdigkcil

Dem Vertreter des öffentlichen Rechts obliegt die ZUS:1t11menarbcir
mit den nnderen Mitgliedstaaten des E\'ifR-AbkomlTIens im Rahmen der
Rückgabe unreclHlTIässig verbrachter Kll!turgüter, insbesondere:

;'1) Nachforschungen nach einem bestimmten Kulturgut, das unrechtl11ä­
ssig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedst;'lats verbracht wurde,
sowie nach der Identität seines Eigentümers und/oder Besitzers
durchzuführen. Dem Antrag sind alle erforderlichen Angaben, insbe­
sondere über den tatsächlichen oder vermutlichen Ort der Bclegen­
heit des Kulturgutes. zur Erleichterung der Nachforschungen beizu­
fügen;

b) die Unterrichtung der betroffenen Mitgliedstaaten im Fall des Auf­
findens eines Kulturgutes in Liechtenstein, wenn begründeter Anlass
für die Vermutung besteht, dass d:1s Kultllrgut unrechtmiissig aus
dem Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates verbracht wurdc;

c) die Erleichterung der Überprüfung durch die zuständigen Behörden
des ersuchenden Mitgliedstaats.~ ob der bC[J'effendc Gegenstand ein
Kulturgut darstellt, sofern die Uberprüfung innerhalb \'on zwei 1vlo­
natcn nach der Unterrichtung gemäss Bst. b erfolgt;

d) der Erlass der notwendigen Massnahmen zur physischen Erhaltung
des Kulturgms in Zusammenarbeit I~~i[ dem betroffenen Mitgliedstaat
unter der Voraussetzung, dass eine Uberprüfung gcmäss Bsr. c inner­
halb der dort angegebenen Frist erfolgt ist;
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c) der Erlass einstweiliger Verfügungen, Ulll zu verhindern, dass das
Kulturgut dem Rückgabcverfahrcn entzogen wird, wenn eine Über­
prüfung gel11äss Bsr. c innerhalb der dort angegebenen Frist erfolgt
ist; sowie

f) die Vermittlung zwischen dem Eigemümer und/oder Besitzer und
dem ersuchenden Mitgliedstaat.

II. Anspruch auf Rückgabe unrechtmässig verbrachter

Kulturgüter

Art. "

Der Riickgt/bcpJlicbt lJ11wrlicgclUlc }(ullllrgiitcr

t) Ein nach dem I. Mai 1995 unrcchtlllässig aus dem Hoheitsgcbitt
eines E\'{IR-Mitgliedstaats nach Liechtellstein verbrachter Gegenstand ist
diesem Mitgliedstaat auf sein Ersuchen zurückzugeben, wenn dieser
Gegenstand

:1) vor der Verbringung von dem er!>uchenden Mitglicdsta~J.[ durch
Rechlsvorschrih oder Verwaltungsakr als nationales Kulturgm VOll

künstlerischem, geschichtlichem oder archiiologischem \'\Ierr im Sinne
des Art. 13 des Abkolllmens über den Europäischen \'Vinschaftsraull1
öffentlich eingestuft wurde oder seine Einsmfung als nationales Kul­
nil-gut eingeleitet und die Einleitllng des Verfahrens öffentlich be­
kanntgclllacht wurde und

b) entweder

aa) unter eine der im Anhang der Richtlinie ~3/7/E\'VG des Rate5
vom 15. März 1993 über die Rückgabe von ullrechtmässig aus
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedst:1ats verbr:lchten Kultllrgü­
tern genannten Kategorien fällt oder

bb) :1ls Teil einer öffentlichen S:lmmlunl:i in ein Best:1l1dsverzeichnis
der erhaltungswürdigen Bestände einer Bibliothek eingetragen
ist und dic Sammlung selbst oder die Einrichlllng, zu der sie ge­
hört, nach der für sie gültigen Rechtsordnung einer öffentlichen
Einrichtllng gleichsteht.

2) Vom Besitzer oder Dritten auf Grund rechtsgeschäfrlicher Verfü­
gung oder Verfügung im \'Vege der Zwangsvollstreckung oder Sichc­
rungsvollz.iehung erworbene Rechte stehen der Rückgabepflicht nicht
entgegen.
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Art. 5

Unrechtmässige Verblingung

Unrechtmässig ist eine Verhringung von Kulturgütern aus einem an­
deren Mitgliedstaat des EWR-Abkommens:

01) wenn sie bei ihrer Ausfuhr den don gültigen Reclus- oder Verwal­
tungsvorscbrifrcn des ersuchenden Mitgliedstaates des E\VR-Abkom­
mcns für den Schutz nationaler Kulturgüter entgegenstehtj

b) wenn in Fällen einer vorübergehenden rechtrnässigen Verbringung
nach Ablauf der dafür gesetzten Frist keine Rückgabe erfolgt istj

c) 'Wenn gegen eine andere Bedingung für die vorübergehende rechtmä­
ssige Verbringung versrossen worden ist.

Art. 6

GeltendmaclJlmg

1) Der Rückgabeanspruch kann vom Mitglieds<>at des EWR-Ab­
kommens, aus dessen Hoheitsgebiet Kulturgut unrechullässig verbracht
worden ist, durch Antrag bei der Regierung gegen den Eigentümer und
crsatzweise gegen den Besitzer geltend gemacht werden.

2) Die Regierung setzt die anderen Mitgliedstaaten des EWR-Ab­
kommens von der Geltendmachung des Rückgabeanspruches unverzüg­
lich in Kenntnis.

Art. 7

Einzureicbende Unterlagen

Bei der Geltendmachung des Rückgabeanspruches sind folgende
Unterlagen vorzulegen:

a) ein Dokument mit einer Beschreibung des Kulturgutes, das den Ge­
genstand des Rückgabennspruches bildetj

b) eine Erklärung, dass es sich bei diesem Gegenstand um Kulturgut im
Sinne der Richtlinie 93/7/EWG handelt;

c) eine Bestätigung, dass das Kulturgut unrechtmässig aus dem Hoheits­
gebiet des betreffenden Mitgliedstaates des EWR-Abkommens ver­
bracht worden ist.
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Art. S

Erlöscben

I) Der Rückgabeanspruch erlischt ein Jahr nach dem ZcilplInkt, Zu

welchem der betreffende Mitgliedstaat des EWR-Abkommens vom Ort
der Bclegenheit des Kulrurguccs und von der Person des Eigemümers
oder Besitzers Kenntnis erhalten hat.

2) In jedem Fall erlischt der Rückgabeanspruch nach dem Ablauf von
dreissig Jahren nach dem Zeitpunkt, zu welchem das Kulturgut unrecht­
mässig verbracht worden ist.

3) Handelt es sich um Kulturgüter, die zu öffentlichen Sammlungen
oder zu Inventaren kirchlicher Institutionen des betreffenden Mitglied­
staates des E\VR-Abkommens im Sinne von Art. 2 Bst. b Umerbst. bb
und ce gehören, erlischt der Rückgabeanspruch nach dem Ablauf von
fünfundsiebzig Jahren.

4) Der Rückgabeanspruch besteht nicht, wenn das Verbringen zum
Zeitpunkt seiner Geltcndmachung nicht mehr unrechtmässig ist.

Art. 9

GegenällSsenmg

Stellt ein Mitgliedstaat des EWR-Abkommens einen Rückgabeantrag,
50 teilt die Regierung dies dem Eigentümer bzw. Besitzer des Kulturguts
mit und gibt ihm Gelegenheit zur Gegenäusserung.

Art. 10

Riickgabeentscheid

1) Die Regierung ordnet die Rückgabe an, wenn es sich um ein Kul­
turgut handelt und die Verbringung unrechtrnässig war.

2) Gegen Entscheidungen der Regierung kann binnen 14 Tagen ab
Zustellung Vorstellung bei der Regierung bzw. Beschwerde bei der Ver~

waltungsbeschwerdeinstanz erhoben werden.
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Art. 11

El1lSC/)iidigungfiir die Riickgabe ausliindiscbcr Kltlturgiiw1"

I) Wird die Rückgabe angeordnet, ist dem gutgläubigen Besitzer des
Kulturguts eine Entschädigung zuzusprechen, wenn cr bei dessen Er­
werb mit ocr nötigen Sorgfalt vorgegangen ist. Im Fall einer Schenkung
oder ErbschIlft darf die Rcchtssrcllung des Eigentümers nicht günstiger
sein ;ds die des Schenkcrs oder Erblassers.

2) Die Entschädigung geht zu Lasten des ersuchenden Mitgliedstaates
des E\'VR-Abkommcns. Auf die für die unrcchtmässige Vcrbringung
verantwortlichen Personen kann Rückgriff genolllmen werdell.

3) Die Entschädigung \\t; ..d im Zeitpunkt der Rückgabe fällig.

Art. 11

En Lscbir'digungS'Vclja!J re17

1) Der bisherige Besitzer hat seinen Anspruch bei sonstigem Verlust
binnen einem Jahr nach rechtskräftiger Anordnung der Rückgabe
schriftlich bei der Regierung anzumelden. Die Regierung entscheidet, ob
eine Entschädigungspflicht im Sinne von Art. 11 Abs. 1 besteht.

2) Gegen Entscheidungen der Regierung kann binnen 14 Tagen ab
Zustellung Vorstellung bei der Regicrung bzw. Beschwerde bei der Ver­
waltungsbesehwcrdeinstanz erhobcn werden.

3) Für die Bemessung der Entschädigung sind § 4 ff. des Gesetzes
über das Verfahren in Expropriarionsfällen anzuwenden.

Art. 13

Kosw11Cragul1g

Die.Kosten des Vollzugs sowie gegebenenfalls für notwendigc Mass­
nahmen gemiiss Art. 3 Bsr. d, die sich aus der Gclrendmachung des
Rückgabeanspruches ergeben, gehen zu Lastcn des ersuchenden Mit­
gliedstaates des E\VR-Abkolnmens. Die Regierung kann von dieseln die
Leistung einer Sicherheit verlnngcn.
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III. Rückgabe liechtensteinischer Kulturgüter

Art. 14

Liecbten5williscbc Kult IIrgiitcr

1) Die Gelrclldmilchung des Anspruches auf Rückgabe liechtcnsteini­
scher Kulturgüter obliegr. der Regierung.

2) Die von diescm Gesetz erfassten liechtcllstcinischcll Kulturgü[Cr
bcstimmen sich nach An. 1 BSL bund könncn von dcr Regicrung in
einer Verordnung aufgeführt werden. .

Art. 15

Elltscbiidigllug fijr dic Riickgauc liccbrcllslcilliscber Kulturgüter

1) 1st die Rückgabc angeordnct worden} ersetzt dic Regierung dem
betreffcndcn Mitgliedstaat die Entschädigung, die von diesem dcm Besit­
zcr des Kulturguts zugesprochen wurde sowie die Kostcn für den Voll­
zug lind gcgcbenenfalls für notwendigc Massnahmcn zur physischen
Erhaltung des Kulturguts.

2) Auf die für die unrcchtmässige Vcrbringung verantwortlichen Per­
sonen kann Rückgriff genommen werden.

IV. Schillssbestimmllngen

Art. 16

Eigentum mll zf(riicl~.gef!,e/;l..'lll..'llKulturgut

Die Frage des Eigentums an dem Kulturgut nach erfolgter Rückgahe
besrimmt sich nach dem Recht des ersuchenden Mitgliedstl1i\ts.

Art. 17

Dt! rcbjj"j!J 1"/(11gsvLTordllll n81..'17

Die Rcgierung erliisst die zur Durchführung diescs Gesetzes not­
wcndigen Verordnungcn.
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Art. 18

Delegation von Geschäften

Die Regierung kann mit Verordnung die ihr in den Art. 6, 9, 11, 12
und 14 zugewiesenen Geschäfte unter Vorbehah des Rechrszuges an die
Kollegialregierung an eine Amrssrclle zur selbständigen Erledigung
übertragen. Die Beschwerdefrisr beträgt 14 Tage ab Zustellun~ der je­
weiligen Verfügung oder Eors(.heidlln~

Art. 19

Inkraftlreten

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

gez. Hans-Adam

gez. Dr. Mario Frick

Fürstlicher Regierungschef
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